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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfr~ge der Abg. 

Kraft und Genossen vom 28. November 1989. 

Zl. 459SjJ-NRjS9 betreffend Wasserstraßen­

direktion 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage·}: 

rrStnd die Befiirchtungen wegen Zerschlagung der WSD be­

rechtigt?H 

StSo~ lAB 

1990 -01- 1 8 

zu YS9S' IJ 

Zu dieser Frage möchte ich vorweg feststellen, daß Angelegen­

heiten der Bundeswasserstraßenverwaltung in die Zuständigkeit 

des Bundesministers fHr wirtschaftliche Angelegenheiten 

fallen. Die verkehrspolitische Tragweite einer Umstrukturie­

rung der Wasserstraßendirektion und die fUr mein Ressort im 

Bundesministeriengesetz fHr Angelegenheiten des Wasserbaues 

auf Wasserstraßen vorgesehene Mitkompetenz haben mich jedoch 

veranlaßt, Herrn Bundesminister Dr. SchUssel um Information 

Hber allfällige Planungen und Beiziehung der Fachbeamten 

meines Ressorts zu klinftigen Beratungen zu ersuchen. 

Zu Fraae 2: 

'." 

"Welche Überlegungen gibt es, diese wichtige Kontrollinsta.nz 

Uber di.e Kraftwerksflihrung auszuschalten"? 

Unabhängig davon. daß ich bisher noch keine Informationen im 

Sinne der Beantwortung der ersten Frage erhalten habe, 

erSCheint mir die Kontrolle Ober die Kraftwerksflihrung, 

soweit sie die Donan als Verkehrsweg betrifft, durch andere 

Stellen als Bundesbehörden auch in Zukunft kaum vorstellbar. 
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Zu Frage 3: 

"WtP. sollten ni.1? Agr-mci!.=m der wsn tm Fal.le einer Auflösung 

zugetetl t 1f.1erden rt ? 

Auch zu dieser Frage kann ohne Kenntnis der bisherigen 

tlberlegungen des Wirtschaftsressorts betreffend eine all­

fällige "Auflösung" oder "Privatisierung" der Wasserstraßen­

direktion von mi~ noch keine konkrete Aussage getroffen 

werden; sicherlich habe ich jedoch Vorstellungen. welche 

Agenden der Wasserstraßendirektion fUr den Fall ihrer Um­

strukturierung jedenfalls beim Bund verbleiben mUssen. Dazu 

zählen meiner Meinung nach neben d~r AuSUbu~g der Gewässer­

aufsicht und Wehraufsicht vor allem die Uberwachung des 

Zustandes der Wasserstraße im allgemeinen. die Anordnung von 

lvia/snahmen zur Fahrwasser- und Ufererhal tung und die Setzung 

von Sofortmaj3nahmen zur Fahrwasser- und Ufererhaltung und die 

Setzung von Sofortmaßnahmen zur ErfUllung der internationalen 

Verpfljchtungen aus der Donaukonvention durch eine TtEingreif­

truppeH gertngen Umfanges_ 
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